nach ca. 3 h Durchsicht der Unterlagen mit Thomas, gebe ich hiermit erste Ergenisse bekannt.
Unsere Einsichtnahme erfolgte unter regen abstempeln von Unterlagen durch das LUA ab. Dieser ungewöhnliche Service durch das LUA wurde nach unserer >Erkentnis durch eine juristisch äußerst gebildetet Person vorgenommen, die uns somit immer zuhören konnte und die ERgebnisse wohl gleich weitergetragen hat.
Auf jedenfall waren jedoch alle im LUA freundlich zu uns. 
Diverse von uns gerügte Punkte wurden geändert und Unterlagen nachgefordert.
Trotzdem ist die Genehmigung rechtswidrig, da (Bescheid wird von Neumann zur Zeit noch weiter geprüft) eine unvollständige Punkte nicht i.O. sind:
 
1. Formelle Sachentscheidungsvoraussetzungen:
1.1 Von einer öffentlichen Bekanntmachung konnte gemäß § 16 Abs. 2 BimschG abgesehen werden, da keine nachteiligen Auswirkungen für die Schutzgüter (genannt in § 1 BimschG ) zu besorgen war.
(Neumann: Das wird bezweifelt.)
1.2 Es besteht keine UVP- Prüfungspflicht- eine Vorprüfung wurde durchgeführt.
(Anmerkung Neumann: Im Windeignungsgebiet sind schon 8 Anlagen in Krahne durch einen Bebauungsplan beschlossen. Zusätzlich kommen nun 13 Anlagen aus Golzow + 2 vorhandene hinzu.- Somit sind in Summe 23 Anlagen im Umkreis von wenigen qmkm in einem Windeigungsgebiet zeitgleich geplant jedoch nicht betrachtet worden.)
 
2. Die 8 Anlagen in Krahne fehlen in den Genehmigungsunterlagen vollständig. Diese wurden auch nicht in der Schallprognose des Investors beachtet. Diese sind jedoch schon laut BBP beschlossen.
 
3. Die Grundlagen zur Erstellung der Schallprognose wurden falsch angenommen. Da hier - durch eine eigene "Gutachterin" des Investors - mittels einer computergestützen Modellrechnung, die Schallprognose erstellt wurde, verfälschen sich die Ergebnisse erheblich.
Zitat aus der Schallprognose und damit den Grundlagen zur Berechnung:
a) "Beidseits der Bundestraße 102, würden in 300 m Entfernung, aus einer Länge von ca. 1200 m, Anlagen des Windparks künftig stehen"
weiterhin:
b) "Im Süden genzt die Siedlung Grüneiche  in ca. 880 m Entfernung an die Windparkflächen"
weiterhin:
c) "In weiterer südlicher Richtung, ca. 1470 m vom Windpark entfernt, liegt die Ortschaft Golzow"
d) "Die B 102, die den Windpark durchquert, trägt ein hohes Verkehrsaufkommen"
 
Dazu führt Neumann hier aus:
zu a) Fehlerhafte Annahme der Abstandsmaße. Statt 300 m Entfernung zur B 102, stehen die Windräder von 114 m 118 m und 155 m zur B 102. 

Mögliche Abflugweite von abgerissenen Flügeln bis zu 400 m

Weiterhin stehen Windräder direkt an öffentlichen Wegen auf den Ackerflächen, die die Agrargenossenschaft ständig in Nutzung hat. 
Die Belieferung des Biomassekraftwerkes erfolgt durch den Ort Golzow, besonders direkt durch den OT GRüneiche. da am Tag ca. 20 Tonnen beliefert und die Reste ensorgt werden müssen, sind die Lieferfahrzeuge ständig im Einsatz. Die Entsorgung erfolgt dito. Dazu kommt noch ein erhebliches Verkehrsaufkommen durch die Agrargenossenschaft und den normalen Straßenverkehr, der mit einer stark befahrenen Verbindungsstraße direkt durch die OT Grüneiche geführt wird. Die Straße ist die stark befahrene zweite Verbindung (neben der B102) aus Richtung Belzig/ Lehnin nach Brandenburg.
Dazu muss hier ausgeführt werden, dass die KfZ- belastung durch den Gutachter der Germania als vernachlässigend bezeichnet wurde und deshalb NICHT in der Schallprognose erfasst wurde. 
Der Ort Golzow und somit auch die Schallprognose für den Ortsteil Pernitz (Brandneburger Str. 49 ) wurd vollkommen weggelassen. Obwohl die Bundesstraße direkt ( 5 - 20m) an den Häusern vorbeiführt.
Das ist ebenfalls eine fehlerhafte Unterlassung in Bezug der Eingabe von relevanten Grundlagen- Werten in das Computersystem. Nach TA Lärm ist jedoch der Summenschallpegel und alle andere relevanten Daten zu beachten. Das wurde somit nicht getan, oder falsche Daten wurden eingegeben.
zu b) Die Entfernung zur Wohnbebauung Grüneiche beträgt zum nächsten Windrad 770 m. Nicht - wie vom Gutachter angenommen - 880 m. Somit wurden hier auch falsche Daten in das Computerprogramm eingegeben.
zu c) Die Ortschaft Golzow liegt von den Wimndkraftanlagen nicht in einer Entfernung von 1470 m von der Golzower/ Pernitzer Wohnbebauung entfernt. Auch dieses Maß wurde falsch in die berechnungen aufgenommen.
zud) Da die B 102 ein hihes verkehrsaufkommen führt (nach eigenem bekunden des Inevstors), ist hier nach a) - c) das Verkehrsaiufkommen auch in die Schallprognose mit aufzunehmen. Ansonsten widerspricht sich der Gutachter der Schallprognose selber. Ich verweise hier auch auf das erhebliche verkehrsaufkommen in Grüneiche - Entlastungs- Ver- /Entsorgungs- und Verbindungsstraße zwischen vielen Orten.       
 
Gerade in diesem Zusammenhang ist der vom LUA vorgegeben Maximalschallpefgel von 39 dB(A) für Grüneiche in der Nacht zu sehen.
 
4. Schattenfurfgutachten
Dieses ist vollommen falsch, da hier noch die alten GE- Anlagen und nicht die nun eingereichten Vestas - Anlagen betrachtet wurden. Die Vestas - Anlagen wurden nicht neachtet. Das Gutachten fehlt vollkommen.
 
 
Weitere Sicherheitsanforderungen wurden durch den Germanischen Lloyd (Versicherer) an den Investor (die jedoch niemals eingehalten werden) gestellt:
Eisabwurf: Anl. Nr. 4 Blatt 75
Anweisung: Die Anlagen sind abzuschalten, wenn mit Vereisung zu rechnen ist. Abstandsmaß zu Straßen, Wegen etc. (105 m + 90 m) x 1,5 = 292,5 m.
Grundlagen zum Abstellen aller Anlagen im Gebiet und Betroffenheiten des o.g. Abstandsmaßes:
- Nebel und Temperaturen um den Gefrierpunkt
- Glatteis
- Rauhreif
- Eisregen
Anmerkung Neumann:
Da davon alle Anlagen an der Bundesstraße ( Abstände von 114/ 118/ 118/ 118/ 155 m) und an dem öffentlichen Weg zum blauen Stein (direkte Lage - ca. 45 m) betroffen sind, kann nach der Sinnhaftigkeit gefragt werden. Auch richtet sich der Betreiber danach? Wie uns von der Nauener Platte mitgeteilt wurde - nicht.

Eine konsequente Abschaltung nach den v.g. Kriterien soll dem Vernehmen nach andernorts die Wirtschaftlichkeit der Anlagen in Frage stellen.
 
Ergänzung:
 
nun die Fortsetzung der Mängelliste.
ich bitte wirklich um schnellstmögliche Bearbeitung der Sache, da ansonsten wieder "nichts gewesen".
Zur Not reicht auch ganz kurz an das Lua den PRIVATRECHTLICHEN WIDERSPRUCH zu machen:

Ich erhebe Widerspruch gegen die Genehmigung der 13 Anlagen im Windpark Golziw, weil ich mich in meinen nachbarschaftrechtlichen Interessen berührt sehe.
Die genaue Begründung kommt noch nach, ggf. bitte ich hierfür um Fristsetzung.

Beser ist natürlich schon einen wesentlichen Punkt mit anzugeben.
Damit wahrt sich der Einspruch erheben Bürger alle weiteren Chancen auf Erfolg.
Blos nicht den Termin verpassen. Postweg - Zeit beachten!! Der Eingang beim LUA zählt.

LUA fragen, ob ein eMail-Zugang (vgl. §3a Verwaltungsverfahrensgesetz) für Stellungnahmen genutzt werden kann.


In Bezug Windeigungsgebiet II teil - Grebs/ Prützke können wir auch einpruch erhebn, da 2 Anlagen (Nr. 20 und 21 außerhalb des Windeignungsgebiets stehen.
Auch wurde keine Umwelt- und FFH- Vertäglichkeitsprüfung durchgeführt oder wenigstens lag diese nicht aus.
Die Begründun, dass da keine notwendig ist zählt hier überhaupt nicht, da - wie in der nummerierung ersichtlich - die WEAn Nr. 20 und 21 genehmigt werden sollen.

Ist Vogelzug betroffen, wenn ja wie und vor allem, wurde der nächtliche Vogelzug berücksichtigt?

Wo befindet sich jew. der nächste Feuerwehrstützpunkt, der technisch in der Lage ist, einen WKA-Brand zu beherrschen (u.a. Austritt von Cyanwasserstoff (Blausäure) bei Epoxidharzbränden)? Je höher der Turm, umso komplizierter!


Weitere Gründe Windpark Golzow::

5 Zufahrten wurden - wie von uns angemahnt - in 2 geändert.
Jedoch führt der Weg direkt innerhalb des Baumbestandes und auch der Baumkronen zu den WEAn.
Es müssen Abstandsmaße zu den Bäumenm vermerkt werden. Der WEg ist nicht eingemessen und auch nicht mit Maßen und Abstandmaßen dargestellt. Abstände zu Bäumen sind anzugeben.

Die WEAn 6 und 7 stehen in bezug des Turbulenzgutachtens an einer anderen stelle.
Somit ist entweder das Turbulenzgutachten oder die Planauslage falsch und somit diese Auslage zu wiederholen.
Turbulenzgutachten von der TÜV Nord Dys Tec GmbH & Co KG Herr Wußow und Herr Hahm beziehen sich auf Windconsult, WICO 356WGL05, Bargeshagen, 07.Febr. 2006.

WEA 1:1 (Manfred Müller) 
Nestis Wald- GRundstück (GB. Nr. 133/ Flur 94 und 84) hat zur WEA nur 110 m Abstand und kann gut Widerspruch einlegen. Waldabstand mindestens  - nach Regionalplan mindestens 200 m.
Weiterhin läft der WEg direkt an Nestis GRundstück lang. Abstandsmaße sind einzuhalten. 
Vermaßungen nirgens zu finden (Abstandsmaße). Beschwerde darüber einreichen.

WEA 2 (Voigt)
Doc wie Nesti bei WEA 1. Flur 1/ Nr 72 oder 73. Keine Abstandsmaße! beschwerde einreichen. Zufahrt WEA direkt an Docs Grundstück.

WEA 3 (Alfred Chirpinski)
WEA 4 (BVVG) Dürfen die das?
WEA 5 (Kühnemann, Heinz)
WEA 6 (Wolf)

WEA 7 (Wolf) Abstandsmaß zur Bundesstraße nur 155 m - Regionalplan - Teilplan Wind mindestens 200 m
            Weiterhin Abstandmaße wegen Eiswurf (Abstellen gefordert) und gefährdung Straßenverkehr auf der 
            B 102.Keine Abstandsmaße eingetragen. 

WEA 8 (Planetal) Abstandsmaß zur Bundesstraße nur 118 m - Regionalplan - Teilplan Wind mindestens 
            200 m. Weiterhin Abstandmaße wegen Eiswurf (Abstellen gefordert) und gefährdung Straßenverkehr 
            auf der B 102. Keine Abstandsmaße eingetragen zur Straße etc!

WEA 9 (Bergholz) Abstandsmaß zur Bundesstraße nur 118 m - Regionalplan - Teilplan Wind mindestens 
            200 m. Weiterhin Abstandmaße wegen Eiswurf (Abstellen gefordert) und gefährdung Straßenverkehr 
            auf der B 102. Keine Abstandsmaße eingetragen zur Straße etc!
        
WEA 10 (Planetal) Abstandsmaß zur Bundesstraße nur 114 m - Regionalplan - Teilplan Wind mindestens 
            200 m. Weiterhin Abstandmaße wegen Eiswurf (Abstellen gefordert) und gefährdung Straßenverkehr 
            auf der B 102. Keine Abstandsmaße eingetragen zur Straße etc!
 
WEA 11 (Müntzer 29/ Flur2)  Nur 85 m Abstand zu Nesti, Auch Wegeabstand betroffen. 

WEA 12 (?) DOc - Abstand zum Grundstück entweder 95 oder 100 m 

WEA 13 Eigentlich Janetzki. Hier jedoch falsch ausgeleg, weil mit Eigentümer Goebe, Gisela , Kietz , 
             Gräben, benannt. 

Für die Zuwegungen WEAn 11 und 13 müssen noch die Nachbarn eingetragen werden, da direkt betroffen. Keine Abstandsmaße vorhanden. Keine Grundstückseigentümer benannt.

Weiter zur Schallprognose:
Erstellt durch Frau Elisabeth Bäumer / Germania Windpark GmbH & Co KG.
Wörtlich im Gutachten (Prognose) "Vom Gutachter wird für diese ASchallprognose keine Garantie übernommen."
Es wird der Infraschall NICHT BEACHTET; OBWOHL DIE TA LÄRM EINE PRÜFUNG VERLANGT.
Text TA Lärm:
 
A.1.5 Hinweise zur Berücksichtigung tieffrequenter Geräusche 
Tieffrequente Geräusche können z. B. durch folgende Schallquellen verursacht werden: 
- langsam laufende Ventilatoren (z. B. bei Kühltürmen), 
- Auspuffanlagen langsam laufender Verbrennungsmotoren, 
- Brenner in Verbindung mit Feuerungsanlagen, 
- Motorenprüfstände, 
- Vakuumpumpen, 
- - Rootsgebläse, 
- langsam laufende Siebe, Mühlen und Rinnen, 
- Kolbenkompressoren, 
- Auspacktrommeln. 
(WINDKRAFTANLAGEN und Windparks sind nicht aufgeführt)
Bestimmte Anlagen leiten auch tieffrequente Wechselkräfte in den Baugrund ein. Die dadurch erzeugten Schwingungen können als Körperschall in schutzbedürftige Räume übertragen werden und dort tieffrequente Geräusche verursachen. 
Hinweise zur Ermittlung und Bewertung tieffrequenter Geräusche enthält DIN 45680, Ausgabe März 1997, und das zugehörige Beiblatt 1. 
Danach sind schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu erwarten, wenn die in Beiblatt 1 genannten Anhaltswerte nicht überschritten werden. 
 
Als Vorbelastungen werden die 2 bestehenden WEA jedoch nicht der Windpark Krahne betrachtet.
Da dieser schon genehmigt ist, müssen diese 8 Windenergieanlagen mit in der Schallprüognose mit auftauchen. Diese 8 Anlagen fehlen jedoch.
Zusätzlich wurde ie Biogasanlage und die Tierhaltung mit betrachtet.
 
Nicht beachtet (wörtlich: "außer acht gelassen") wurden die Belastungen von der Bundestsraße und der Dorfstraße. Dagegen ist Widerspruch zu erheben.
ie Gutachterin führt weiter vorne aus, dass die Bundestraße ein großes verkehrsaufkommen hat und bezieht sich auch nur auf den OT GRüneiche.
Jedoch ist der OT Pernitz viel stärker betroffen. Diese Wohnbebauung liegt direkt an der B 102 )(5 - 20 m entfernt von der B 102).
Die betrachtung aus der Biogasanlage bezog sich nur auf den OT GRüneiche. jedoch sind diese Angaben zu GRüneiche (aus der Biogasanlagen - Genehmigung) nun auch auf Pernitz übetragen worden.
Der Straßenverkehr muss logischerweise mindestens in Pernitz mit beachtet werden - im Zuge der Ermittlung des Summenschallpegels. 
 
Weitere GRünde folgen.
 
Jedoch sollten die bisher vorhandnen Gründe schon ausreichen, die Genehmigung in Frage zu stellen.
Ich bitte um viele privatrechtlichen Einwendungen und beschwerden.
Es sind nun wieder erhebliche Fehler in den Antragsunterlagen aufgetaucht.
Wer so etwas genehmigt?
 
 

